
Das deutſe 
Reis-Tierſugeſe

vom 24. November 1933.

Abſnitt I.

Tierquälerei.

§ 1.

(1) Verboten iſt, ein Tier unnötig zu quälen oder roh zu mißhandeln.
(2) Ein Tier quält, wer ihm länger dauernde oder ſi wiederholende erheblie 
Smerzen oder Leiden verurſat; unnötig iſt das Quälen, ſoweit es keinem 
vernüftigen, beretigten Zwee dient. Ein Tier mißhandelt, wer ihm erheblie 
Smerzen verurſat; eine Mißhandlung iſt roh, wenn ſie einer gefühlloſen 
Geſinnung entſpringt.

Abſnitt II.

Vorſriften zum Sue der Tiere.

§ 2.

Verboten iſt,
 1. ein Tier in Haltung, Pflege oder Unterbringung oder bei der Beförderung 

derart zu vernaläſſigen, daß es dadur erheblie Smerzen oder er-
heblien Saden erleidet;

 2. ein Tier unnötig zu Arbeitsleiſtungen zu verwenden, die offenſitli 
ſeine Kräfte überſteigen, oder die ihm erheblie Smerzen bereiten, oder 
denen es infolge ſeines Zuſtandes nit gewaſen iſt;



 3. ein Tier zu Abritungen, Filmaufnahmen, Sauſtellungen oder ähnlien 
Veranſtaltungen zu verwenden, ſoweit ſie mit erheblien Smerzen oder 
erheblien Geſundheitſädigungen für das Tier verbunden ſind;

 4. ein gebrelies, krankes, abgetriebenes oder altes Haustier, für das 
das Weiterleben eine Qual bedeutet, zu einem anderen Zwee als zur 
alsbaldigen ſmerzenloſen Tötung zu veräußern oder zu erwerben;

 5. ein eigenes Haustier auszuſeen, um ſi des Tieres zu entledigen;
 6. Hunde auf Särfe an lebenden Kaen, Füſen oder an anderen Tieren 

abzuriten oder zu prüfen;
 7. einem über zwei Woen alten Hund die Ohren oder den Swanz zu 

kürzen. Das Kürzen iſt zuläſſig, wenn es unter Betäubung vorgenommen 
wird;

 8. einem Pferd die Sweifrübe zu kürzen (kupieren). Das Kürzen iſt zu-
läſſig, wenn es zur Behebung einer Untugend oder einer Erkrankung der 
Sweifrübe dur einen Tierarzt unter Betäubung vorgenommen wird;

 9. an einem Tier in unſagemäßer Weiſe oder ohne Betäubung einen 
ſmerzhaften Eingriff vorzunehmen. Die Kaſtration iſt als ſmerzhafter 
Eingriff anzuſehen bei Pferden, bei über drei Monate alten Rindern 
und Sweinen und bei geſletsreifen Saf- und Ziegenböen. Einer 
Betäubung bedarf es nit, ſofern der mit dem Eingriff verbundene Smerz 
nur geringfügig iſt oder bei gleien oder ähnlien Eingriffen am Menſen 
eine Betäubung in der Regel unterbleibt oder die Betäubung im einzelnen 
Falle na tierärztliem Ermeſſen nit durführbar erſeint;

 10. ein in einer Farm gehaltenes Pelztier anders als unter Betäubung oder 
ſonſt ſmerzlos zu töten;

 11. Geflügel dur Stopfen (Nudeln) zur Futteraufnahme zu zwingen;
 12. lebenden Fröſen die Senkel auszureißen oder abzutrennen.

§ 3.

Die Einfuhr kupierter Pferde iſt verboten. Der Reisminiſter des Innern kann 
in beſonders begründeten Fällen Ausnahmen zulaſſen.

§ 4.

Die Verwendung von Einhufern unter Tag iſt nur mit Genehmigung der zu-
ſtändigen Landesbehörde geſtattet.



Abſnitt III.

Verſue an lebenden Tiere.

§ 5.

Verboten iſt, Eingriffe oder Behandlungen, die mit erheblien Smerzen 
oder Sädigungen verbunden ſind, an lebenden Tieren zu Verſuszween 
vorzunehmen, ſoweit nit die Vorſriften der §§ 6 bis 8 etwas anderes 
beſtimmen.

§ 6.

(1) Der Reisminiſter des Innern kann auf Vorſlag der zuſtändigen Reis- 
oder oberſten Landesbehörden beſtimmten wiſſenſaftli geleiteten Inſtituten 
oder Laboratorien die Erlaubnis zur Vornahme wiſſenſaftlier Verſue an 
lebendigen Tiere erteilen, ſofern der wiſſenſaftlie Leiter über die erforderlie 
famänniſe Ausbildung und Zuverläſſigkeit verfügt, geeignete Einritungen 
für die Vornahme der Tierverſue vorhanden ſind und Gewähr für gute Wartung 
und Unterbringung der Verſustiere gegeben iſt.

(2) Der Reisminiſter des Innern kann die Erteilung der Erlaubnis anderen 
oberſten Reisbehörden überlaſſen.

(3) Die Erlaubnis kann jederzeit ohne Entſädigung zurügezogen werden.

§ 7.

Bei Ausführung der Tierverſue (§ 5) ſind folgende Vorſriften zu 
beobaten:

	 1. Die Verſue dürfen nur unter voller Verantwortung des wiſſenſaftlien 
Leiters oder des von ihm beſonderſ ermätigten Stellvertreters ausgeführt 
werden.

	 2. Die Verſue dürfen nur von wiſſenſaftli hierzu vorgebildeten Perſonen 
oder unter deren Leitung und nur unter Vermeidung jeder für den Zwe 
entbehrlien Smerzerregung vorgenommen werden.

	 3. Verſue zu Forſungszween ſind nur dann zu unternehmen, wenn ſie 
einen beſtimmten, bisher von der Wiſſenſaft no nit beſtätigten Erfolg 



erwarten laſſen oder ſoweit ſie zur Klärung bisher ungelöſter Fragen 
dienen.

	 4. Die Verſue ſind, ſofern nit na dem Urteil des Wiſſenſaftlien 
Leiters der Zwe des Verſues dies unbedingt ausſlieſſt oder der mit dem 
Eingriff verbundene Smerz geringfügiger iſt als die mit einer Betäubung 
verbundene Beeinträtigung des Wohlbefindens des Verſustieres, nur 
unter Betäubung vorzunehmen.

An demſelben unbetäubten Tier darf nit mehr als e i n ſwerer 
operativer oder ſmerzhafter unblutiger Verſu ausgeführt werden.

Tiere, die na Beendigung ſwerer, insbeſondere mit operativen 
Eingriffen verbundener Verſue unter erheblien Smerzen zu leiden 
haben, ſind, ſofern dies na dem Urteil des wiſſenſaftlien Leiters mit 
dem Zwe des Verſues vereinbar iſt, alsbald ſmerzlos zu töten.

	 5. Verſue an Pferden, Hunden, Kaen oder Affen dürfen nur dann ausgeführt 
werden, wenn dur Verſue an anderen Tieren der beabſitigte Zwe 
nit erreit werden kann.	

	 6. Es dürfen nit mehr Tiere verwendet werden, als zur Klärung der 
betreffenden Frage notwendig iſt.

	 7. Tierverſue zu Lehrzween ſind nur dann geſtattet, wenn andere Lehrmittel, 
z.B. Bild, Modell, Präparat, Film, nit auſreien.

	 8. Über die Art der verwendeten Tiere, den Zwe, die Durführung und das 
Ergebnis der Verſue ſind Aufzeinungen zu maen.

§ 8.

Den Vorſriften der §§ 5 bis 7 unterliegen nit Tierverſue für Belange 
der Retspflege ſowie Impfungen und Blutentnahmen an lebenden Tieren 
zum Zwee der Erkennung von Krankheiten der Menſen oder Tiere oder zur 
Gewinnung oder Prüfung (Wertbeſtimmung) von Seren oder Impfſtoffen na 
bereits erprobten oder ſtaatli anerkannten Verfahren. Do ſind au dieſe 
Tiere alsbald ſmerzlos zu töten, wenn ſie unter erheblien Smerzen zu leiden 
haben und die Tötung mit dem Zwee des Verſus vereinbar iſt.



Abſnitt IV.

Strafbeſtimmungen.

§ 9.

(1) Wer ein Tier unnötig quält oder roh mißhandelt, wird mit Gefängnis bis 
zu zwei Jahren und mit Geldſtrafe oder mit einer dieſen Strafen beſtraft.

(2) Wer, abgeſehen von den Fällen des Abf. 1, ohne die erforderlie Erlaubnis 
einen Verſu an lebenden Tieren (§ 5) vornimmt, wird mit Gefängnis bis zu 
ſes Monaten und mit Geldſtrafe oder mit einer dieſer Strafen beſtraft.

(3) Mit Geldſtrafe bis zu einhundertfünfzig Reismark oder mit Haft wird, 
ſoweit die Tat nit ſon unter die Strafdrohung der Abf. 1, 2 fällt, beſtraft, 
wer vorſäli oder fahrläſſig

1. einem der Verbote der §§ 2 bis 4 zuwiderhandelt;
2. einer Vorſrift des § 7 zuwiderhandelt;
3. einer vom Reisminiſter des Innern oder von einer Landesregierung na 

§ 14 erlaſſenen Vorſrift zum Sue der Tiere zuwiderhandelt;
4. es unterläßt, Kinder oder andere Perſonen, die ſeiner Aufſit unterſtehen 

und zu ſeiner Hausgemeinſaft gehören, von einer Zuwiderhandlung gegen 
die Vorſriften dieſes Geſees abzuhalten.

§ 10.

(1) Neben der wegen einer vorſälien Zuwiderhandlung auf Grund von § 9 
erkannten Strafe kann auf Einziehung oder auf Tötung des Tieres erkannt werden, 
wenn es dem Verurteilten gehört. Statt der Einziehung kann angeordnet werden, 
daß das Tier auf Koſten des Verurteilten bis zur Dauer von drei Monaten 
anderweit untergebrat und verpflegt wird.

(2) Kann keine beſtimmte Perſon verfolgt oder verurteilt werden, ſo kann auf 
Einziehung oder Tötung des Tieres ſelbſtändig erkannt werden, wenn im übringen 
die Vorausſeungen hierfür vorliegen.

§ 11.

(1) Iſt jemand wiederholt wegen einer vorſälien Zuwiderhandlung auf Grund 
von § 9 retskräftig verurteilt worden, ſo kann ihm die zuſtändige Landesbehörde 



die Haltung von beſtimmten Tieren oder die berufsmäßige Beſäftigung oder 
den Handel mit ihnen auf Zeit oder Dauer unterſagen.

(2) Na Ablauf eines Jahres ſeit der Retskraft der Unterſagungsanordnung 
kann die zuſtändige Landesbehörde die Anordnung wieder aufheben.

(3) In der Haltung, Pflege oder Unterbringung ſuldhaft erhebli verna-
läſſigte Tiere können dur die zuſtändige Landesbehörde ihrem Beſier fort-
genommen und ſo lange anderweit pflegli untergebrat werden, bis die Gewähr 
für eine einwandfreie Tierhaltung vorhanden iſt. Die Koſten dieſer Unterbringung 
ſind dem Suldigen aufzuerlegen.

§ 12.

Iſt in einem Strafverfahren zweifelhaft, ob die Tat unter ein Verbot deſ § 2 Nr. 1 
oder 2 fällt, ſo ſollen hierüber in einem mögliſt frühen Abſnitt des Verfahrens 
der beamtete Tierarzt und, ſoweit es ſi um landwirtſaftlie Betriebe handelt, 
der Reisnährſtand gehört werden.

Abſnitt V.

Slußbeſtimmungen.

§ 13.

Unter Betäubung im Sinne dieſes Geſees ſind alle Verfahren zu verſtehen, die 
allgemein ſmerzlos maen oder örtli die Smerzempfindung ausſalten.

§ 14.

Der Reisminiſter des Innern kann zur Durführung und Ergänzung dieſes 
Geſees Rets- und Verwaltungsvorſriften erlaſſen. Soweit er von dieſer 
Ermätigung keinen Gebrau mat, können die Landesregierungen die 
erforderlien Durführungsvorſriften erlaſſen.



§ 15.

Dieſes Geſe tritt am 1. Februar 1934 in Kraft mit ausnahme des § 2 Nr. 8 
und 11 und des § 3, für die der Reisminiſter des Innern im Einvernehmen 
mit dem Reisminiſter für Ernährung und Landwirtſaft den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens feſtſet.

Die §§ 145 b und 360 Nr. 13 des Strafgeſebues treten am 1. Februar 
1934 außer Kraft.

Die Beſtimmungen des Vogelſugeſees vom 30. Mai 1908 (Reisgeſebl. 
S. 314) bleiben unberührt.


